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▶▶ Gesellschaftsrecht
Verkürzte einberufungsfrist bei Gbr-Gesellschaftsversammlung

| Verstöße gegen Form, Frist und Inhalt der Einberufung einer Gesellschaf-
terversammlung können bei Personengesellschaften zur Nichtigkeit des 
Beschlusses führen, wenn der mit den gesellschaftsvertraglichen oder ge-
setzlichen Ladungsbestimmungen verfolgte Zweck, dem einzelnen Gesell-
schafter die Vorbereitung auf die Tagesordnungspunkte und die Teilnahme 
an der Versammlung zu ermöglichen, vereitelt wird (BGH 11.3.14, II ZR 24/13, 
Urteil unter dejure.org). |

Der Einladungsmangel führt aber nicht zur Nichtigkeit des Beschlusses, 
wenn ausgeschlossen werden kann, dass sein Zustandekommen durch den 
Fehler beeinflusst ist. Hiervon ist auszugehen, wenn die bei einer lediglich 
kurzfristigen Unterschreitung der Ladungsfrist gefassten Beschlüsse bei 
früherer Einberufung der Versammlung nicht unterblieben oder anders ge-
fasst worden wären. Die Teilnahmemöglichkeit ist vor allem nicht schon des-
halb eingeschränkt, weil der Gesellschafter die Nichteinhaltung der La-
dungsfrist gerügt und an den Gesellschafterversammlungen nur unter Pro-
test teilgenommen hat.
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▶▶ OVG Rheinland-Pfalz
Beiträge zur iHK Koblenz teilweise zu hoch

| Die Beiträge zur Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz waren in 
den Jahren 2007 und 2008 zu hoch und daher rechtswidrig, weil die Kam-
mer einen ungeplanten Gewinn aus den Vorjahren von rund 1,7 Mio. EUR (in 
2007) bzw. 2,2 Mio. EUR (in 2008) nicht zur Finanzierung ihrer Aufgaben ein-
gesetzt hat. Dies entschied das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in 
Koblenz (OVG Rheinland-Pfalz 23.9.14, 6 A 11345/13 OVG). |

Beiträge zur Industrie- und Handelskammer dürften von Gesetzes wegen 
nur insoweit erhoben werden, als die Kosten ihrer Errichtung und Tätigkeit 
nicht anderweitig gedeckt seien; sie dürften daher nicht der Bildung von Ver-
mögen dienen. Aus dem gesetzlichen Verbot der Vermögensbildung folge, 
dass eine IHK einen ungeplanten Bilanzgewinn zeitnah für die Finanzierung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben einsetzen müsse. Sie habe den Gewinn deshalb 
in der Regel spätestens in den nächsten, zeitlich auf die Feststellung des 
Bilanzgewinns nachfolgenden Wirtschaftsplan einzustellen. Dies habe die 
IHK Koblenz in den Jahren 2007 und 2008 nicht beachtet und einen ungeplan-
ten Gewinn in Höhe von rund 1,7 bzw. 2,2 Mio. EUR aus den Vorjahren nicht in 
den jeweils nachfolgenden Wirtschaftsplan eingestellt. Für diese beiden Jah-
re seien die Beiträge daher wegen der unterbliebenen Verwendung der Ge-
winne rechtswidrig. Sie seien nicht nur teilweise, sondern in vollem Umfang 
aufzuheben, weil eine Korrektur der Beitragssätze im Gestaltungsspielraum 
der beklagten IHK liege, so die Begründung des OVG.
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